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RS OGH 1994/5/30 1Ob503/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1994

Norm

UStG 1972 §12 Abs14

Rechtssatz

Die Ansicht, der Grundstücksverkäufer sei nach § 12 Abs 14 UStG 1972 zu einer Rechnungsausstellung mit

gesondertem Vorsteuerausweis gegenüber dem Empfänger (Käufer) nicht verp8ichtet, wird in der Literatur zu dieser

Bestimmung überwiegend vertreten und ist soweit - mangels anderer gerichtlicher Spruchpraxis - jedenfalls vertretbar.
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